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§. {t
Die Pfarrer der beiden chriſtlichen Confeſſionen find in ihren Sprengeln als ſolche zugleich die

Beamten des bürgerlichen Standes .
II . E. Œ. gum &R. §. 6.

§: 2 . :
Wenn in einem Drte beibe Confeſſionen pfarramtliche Berechtigung haben , führt jeder Pfarrer für

ſeine Confeſſionsangehörige beſondere Bücher .

§ . 3 .
Wo mehrere Pfarrer der nemlichen Confeſſion in einem Orte ſind , führt der Aelteſte die Bücher ;

iſt jedoch der Ort in mehrere Kirchſpiele der nemlichen Confeſſion eingetheilt , ſo führt ſie jeder älteſte
Pfarrer in ſeinem Kirchſpiel .

Dienftweiſung Miniſteriums des Innern vom 19. April 1817 .

§. 4.
Sie führen die Standesbücher auch für die geduldeten chriſtlichen Seeten , wie die Wiedertäufer ,

welche von jedem Acte einer Taufe , Trauung oder eines Begräbniſſes dem Pfarrer Anzeige zu machen
verpflichtet ſind . In Orten mit pfarramtlicher Berechtigung beider Confeſſionen führt der evangeliſche
Pfarrer für ſie die Kirchenbücher . r

H. V. vom 29. Mai 1811 Rggsbl . pag . 65 .
Miniſterium des Innern vom 19. April 1817 .

5
Für Iſraeliten führt der älteſte Pfarrer des Sprengels ohne Rückſicht auf die Confeſſion beſondere

Standesbücher . Den Rabbinern ſteht es frei , ihrerſeits ein Buch zu führen , das aber in zweifelhaften
Fällen an Beweiskraft den vom Pfarrer geführten nachſteht .

§. 6.
Nur in Karlsruhe , Mannheim , Bruchſal , Heidelberg , Gailingen , Nandegg , Breiſach , Schmieheim ,

Bühl , Bretten , Sinsheim , Merchingen , Mosbach , Wertheim führen die Rabbinate für die Iſraeliten der
Rabbinatsſitze die Standesbücher , jedoch in deutſcher Sprache .

H. V. vom 28. April 1817 Reggsbl . pag . 55 .
n v» m 28 . Suni 1841 " „ 169 .

VG
Der von der Kirchenbehörde mit der Verſehung der Pfarrei betraute Pfarrverweſer iſt ohne Wei⸗

teres zugleich Beamter des bürgerlichen Standes .
H. V. vom 29. Mai 1811 Rggsbl . pag . 65 .

§. 8.

Iſt ein Pfarrer an der Führung der Standesbücher längere Zeit verhindert , ſo vertritt der für diefe
Zeitfriſt ernannte Pfarrverweſer ſeine Stelle als Standesbeamter , ohne daß es einer weiteren Ermäch⸗
tigung bedarf ; bei kürzerer Verhinderung hat das Decanat ausdrücklich denjenigen zu beſtimmen , welcher
die Bücher zu führen hat . In beiden Fällen haben die Decanate den Vertreter dem betr . Amte nahm⸗
haft zu machen . Derſelbe hat aber ſeiner Unterſchrift bei jedem Eintrage beizuſetzen : „bei Verhinderung “
oder „ in Ermangelung “ oder „ in Abweſenheit des Pfarrers als beſtellter Pfarrverweſer . “
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Außer den vorerwähnten Fällen , wo ſie als Stellvertreter des Pfarrers ausdrücklich erklärt ſind ,

haben Vikare oder Kapläne zur Führung der Bücher keine Befugniß ; ſie können aber , wenn dem Pfarrer

wegen gänzlicher phyſiſcher Unfähigkeit , Krankheit , Abweſenheit und wegen ſonſtiger Verhinderungsurſachen
die Führung der Bücher unmöglich iſt , durch das vorgeſetzte Amt und Decanat für die Fälle der Ver⸗

hinderung des Pfarrers zum Pfarrverweſer in Bezug auf die Standesbeamtungsgeſchäfte erklärt werden

und erhalten dadurch die Befähigung zum glaubwürdigen Selbſteintrag .
H. V. vom 17. Februar 1813 Rggsbl . pag . 35 .
M. des J . vom 18. Juni 1827 Nr . 6118 .

§. 10 .

Aushelfende Kaplane und Vikare können die Beurkundung derjenigen Acte , welche von ihnen vor⸗

genommen werden , als Zeugen mitunterſchreiben ; der Pfarrer fertigt nach ihrer Relation den Eintrag .
H. V. vom 29 . Mai 1811 Rggsbl . pag . 65 .

çi

Der Pfarrer Hat vik Standesbücher eigenhändig zu führen , das Miniſterium des Innern kann

jedoch bei Gebrechen , welche nicht mehr als die Unterzeichnung des Namens zulaſſen , von der eigen⸗
händigen Führung dispenſiren ; dieſe Dispenſation iſt DO in ' s Kirchenbuch einzutragen .

M. d. J . vom s. Funi 1829 Nr , 6131 .

§. 12

Die Filialorte d. h . Orte , welche eine eigene Filialkirche haben , haben beſondere Teigi auf
ihre Koſten .

H. B. vom 29 . Mai 1811 .

§. 12 b.

Die württembergiſchen Pfarreien führen geſonderte Kirchenbücher für ihre badiſchen Filialorte .
M. d. J . vom 29. Oktober 1825 Nr . 11,454 .

§. 13 .

Die Hauptvorſchriften für die bürgerlichen Standesbeamten enthält das Landrecht in der Lepre von

der Beurkundung des bürgerlichen Standes und die H. V. vom 29 . Mai 1811 . Was im Landrechte
an Förmlichkeiten vorgeſchrieben , aber in dieſer oder den nachher erlaſſenen Verordnungen nicht wiederholt
iſt , iſt aufgehoben .

H. V. vom 29. Mai 1811 .

§. 14 .

Jede Uebertretung der geſetzlichen Vorſchriften verpflichtet ſie n Falls zum Schadenerſatz
an die Benachtheiligten , ohne Abbruch der im Strafgeſetzbuch beſtimmten Strafen . L. R. S . 52 ,

Str . ⸗Geſ . ⸗B. §. 471 .

§. 15 .

Sie ſind verpflichtet , einem Jeden , der es verlangt , gegen die taxordnungsmäßige Gebühr treue

Auszüge aus den Standesbüchern zu geben , ohne daß es einer amtlichen Ermächtigung dazu bedarf .
M. d. F. vom 13. März 1835 Nr . 2375 ,

§. 16 .

Die Controle über die Führung der Standesbücher führt unmittelbar das Amt .

edx ,
Es prüft die Duplikate jährlich und hat in der Empfangsanzeige dem Pfarramte ſogleich zu be⸗

merken , ob ſie vorſchriftsmäßig geführt ſind oder worin die Mängel beſtehen und was zu beſſern iſt ;
von dieſer Erledigung macht das Amt Anzeige an die Kreisregierung unter Vorlage der Reviſionsbe⸗
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merkungen; bei ſtrafbaren Verletzungen geſetzlicher Vorſchriften ( . R .S. 50 ) holt das Bezirksamt
die Erklärung des Pfarrers ein und legt dieſe zum Erkenntniſſe der Regierung ſammt den Standes⸗

büchern vor .
‚ Se .

So oft das Amt Rügegerichte in den Gemeinden hält , hat es die Standesbücher beim Pfarramte
einzuſehen , dem Pfarrer die nöthigen Bemerkungen zu machen und daß und wie dies geſchehen , im

Rüggerichtsprotokolle zu bemerken , nöthigenfalls weitere Erörterungen einzuleiten .
M. d. J . v. 13. Oktober 1834 Rggsbl . pag . 333 .

Anmerkung . 1) Die Duplikate der Standesbücher ſind der Regierung nur auf beſondere Aufforderung
vorzulegen .

Vogsbl . S . 1838 p. 16.

Anmerkung . 2) Die Prüfung der Standesbücher durch die Schulviſitatoren unterbleibt .
M. d. J . v. 1. Juli 1836 Nr . 7362 .

9 19 ;

Das Rüggericht über die Standesbücher eines Filialortes nimmt der Beamte im Wohnſitze des

Pfarrers vor .

Liegt aber dieſer Wohnſitz nicht im Amtsbezirke des Beamten , ſo hat auch nicht der Beamte , in

deſſen Bezirk das Filial liegt , ſondern derjenige , in deſſen Bezirke der Wohnſitz des Pfarrers liegt , das

Rüggericht über die Standesbücher vorzunehmen und das Bezirksamt des Filialortes durch Mittheilung
eines Auszuges aus dem Rüggerichtsprotokolle davon zu benachrichtigen .

Anmerkung . Dieſe Vorſchrift findet keine Anwendung auf die Prüfung der Duplikate .
M. d. J . v. 10. Auguſt 1838 Nr . 8336 .

§. 20 .

Wenn die Standesbeamten die Friſt nicht einhalten zur Vorlage der Duplikate , können die Aemter

nach vorgängiger Androhung Saumſalſtrafen verfügen .
M. d. J . vom 1. Mai 1837 Nr . 4235 .

§ 21 .

Begehen Standesbeamte die einmal gerügten Fehler wieder , ſo werden ſie jedenfalls von der im

. R. S . 50 angedrohten Strafe getroffen .
Erl . großh . Regg . d. S . v. 19. Februar 1839 Nr . 2698 .

§. 22 .

1) Die Pfarrer , welche die herkömmlichen Stolgebühren beieben. krhallen keine beſondere Belohnung
für die Führung der Standesbücher und Duplikate ; ſie ſind ex officio dazu verpflichtet .

2 ) Für Auszüge im Falle des §. 15 , wenn ſie in Urkundenform gegeben werden , erhalten ſie eine

Gebühr von 18 fr , ( 15 fr . Sportel , 3 fr . Stempel . )
Tax⸗Odg . von 1807 . Miniſt . d. J . v. 23. Mai 1833 Nr . 5845 .

3 ) In den Fällen , in welchen ſie die Einträge lediglich in der Eigenſchaft weltlicher Beamten des

bürgerlichen Standes beſorgen , wie z. B . bei den Iſraeliten und Mennoniten , beziehen fie für den

Eintrag eine Gebühr von 24 kr. , welche bei ganz armen Perſonen
H. V. vom 6. Dezember 1822 Rgosbl . 1823 p. t

4 ) Die iſraelitiſchen Standesbeamten beziehen die gleichen Gebühren wie bie chriſtlichen Pfarrer ,
H. V. vom 28. April 1817 Rggsbl . pag . 53 .
, „ „ 28. Juni 1841 “ n 169 .

5 ) Die Entſchädigung für Anſchaffung der zur Führung der Duplikate der Standesbücher nöthigen

Materialen pa die Gemeindekaſſen mit 48 kr . — 2 fl. zu beſtreiten ; für die Filialorte tragen
1*
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die Koſten der Standesbücher die
Silialgemeinden ; der Maßſtab für die Größe der Entſchädigung

iſt die Bevölkerungszahl .
H. V. v. 29, Mai 1811 .

M. d. J . v. 27. Auguſt 1834 . 3

5 ) Die Koſten welche der vorſchriftsmäßige Einband der Standesbücher in Pappendeckel mit Sparenerfordert , trägt die Gemeindekaſſe nach Analogie des Vorerwähnten .
M. d. J . vom 8. März 1842 Nr . 2550 .

§. 23 .

Die Beurkundung muß wahr d. . , den Thatſachen entſprechend ſein , welche ſie beurkundet ; ſie muß
den allgemeinen und den für ihre Gattung beſtehenden geſetzlichen Vorſchriften entſprechen .

§. 24 .

Die Einträge ſind am Tage des vorgenommenen Actes , der Taufe , der Trauung , der Beerdigung
zu machen .

H. V. v. 29. Mai 1811 .

§. 24 b.

Die Bezeichnung des Lokals der Trauungen , Geburten , Begräbniſſe iſt nicht nothwendig .
Erlaß Rgg . S . v. 14. Februar 1843 Nr , 1758 .

§ . 25 .

Bei jeder Taufe , Trauung , Beerdigung ſind nothwendig und genügen zwei männliche , wenigſtens
21 Jahre alte Zeugen , gleichviel ob Verwandte oder nicht . L. R . S . 37 .

H. V. v. 29. Mai 1811 .

§. 26 .

Diejenigen , welche für Militärperſonen außerhalb des Staatsgebiets die Standesbücher führen ,
haben beurkundete Auszüge an die Pfarreien der Wohnorte zum Eintrag daſelbſt zu ſenden , haben ſich
übrigens an dieſelben Regeln zu halten , wie die andern Standesbeamten .

H. V. v. 29 . Mai 1811 .

VEN

Wenn eine Familie einwandert , ſollen die legalen Geburts - und Copulationsſcheine aller ihrer An -

gehörigen dem Pfarrer des neuen Wohnorts zur Notirung in die Kirchenbücher übergeben werden .

Reggsbl . 1818 Nr . 2. 1807 Nr . 26.

§. 28 .

Die Beurkundungen geſchehen durchweg in deutſcher Sprache .
§. 29 .

In protokollariſcher , nicht tabellariſcher Form .

§. 30 .

Jeder Eintrag muß mit dem Geſchlechtsnamen des unterzeichnet ſein , der Taufname
braucht nicht beigeſetzt zu werden .

H. V. v. 29. Mai 1811 .

M. d J . v. 13. März 1835 Nr . 2375 .

J . M. v. 15. Dezbr . 1852 Nr . 1189395 .

F. 31 .

Jeder Eintrag muß ein für ſich abgeſchloſſenes Ganzes bilden , daher Ort , Jahr , Tag und Stunde

der Aufnahme enthalten ; niemals darf ein einzutragender Paſſus in einer Verweiſung auf einen andern

Eintrag beſtehen wie z. B . „ der im vorigen Eintrag erwähnte Zeuge “ und dergl .

EA



§. 32 .

Die Beurkundungen einer Gattung müſſen unvermiſcht mit einander und mit denen einer andern

Gattung hintereinander ohne überflüßigen Zwiſchenraum folgen .
§. 33 .

Durchſtriche ſind in der Weiſe zu machen , daß das Geſtrichene leſerlich bleibt ; ſie , ſowie Randzuſatze
ſind ſtets beſonders durch Unterſchrift zu beglaubigen ; Raſuren ſind gänzlich zu Aiterteffen L. R. S . 50 . 52 .

§. 34 .

Abkürzungen ſind unerlaubt ; Jahr und Tag darf nicht mit Ziffern ausgedrückt werden . . R.S. 42 .

§. 35 .

Nicht bloß die Zeit des zu beurkundenden Aktes z. B . der Geburt , ſondern auch die des Eintrags

iſt in Buchſtaben anzugeben . L. R . S . 34 .

§. 36 .

Die Beurkundungen dürfen nichts enthalten , deſſen Eintrag die Geſetze nicht vorſchreiben . . R. S . 35 .

H. V. v. 29 . Mai 1811 .
;

C I :

Was von den Standesbüchern geſagt und vorgeſchrieben iſt , gilt ebenſo für die Duplikate . Der

Standesbeamte darf nie vergeſſen , daß die Duplikate Originale , keine Abſchriften ſind .

§. 38 .

Daraus folgt , daß der Eintrag in ' s Duplikat unter dem gleichen Datum zu geſchehen hat , an

welchem er in ' s Kirchenbuch erfolgt .
§. 39 .

Der Eintrag in beiden Exemplaren muß wörtlich gleichlautend und von der nemlichen Hand ge⸗

ſchrieben ſein .
§. 40 .

Die Paginirung muß in beiden Exemplaren dieſelbe fein , in beiden muf auf jeder Seite das Nemliche ſtehen .
§. 41.

Wo Unterſchriften der Betheiligten nothwendig ſind, müſſen ſie in beiden unter gleichem Datum

beigeſetzt werden .

M. d. J . v. 16. Februar 1836 Nr . 1596 .

§. 42 .

Das Format muß Urkundenformat in Folio ſein , beſchnittenes 11 “ langes und 7 “ breites Papier ,
bei Vermeidung einer Ordnungsſtrafe .

St . M. vom 16. April 1834 Nr . 887 .

§. 43 .

Bei Kirchenbüchern iſt als Regel ein beſonderer Band für die Geburten , Trauungen , Soinuen
zu halten ; bei Duplikaten können ſie jedoch unter getrennten Rubriken in einem Bande eingetragen werden .

H. B. vom 29 . Mai 1811 Rggsbl . p. 65 .
i

§. 44 .

Sind mehrere Jahrgänge der bürgerlichen Standesbücher in einem Bande zuſammengebunden , ſo

ſind , weil jeder Jahrgang für ſich abgeſchloſſen werden muß , die Nummern der Einträge für jedes Jahr
mit Nr . 1 von vornen anzufangen ; die Paginirung geſchieht jedoch für den ganzen Band in fortlaufen⸗

den Ziffern ; dies hat auch für das Duplikat zu geſchehen . Die Duplikate ſind dann als ſo und ſovieltes

Heft des Hauptbandes zu bezeichnen .
J . M. d. v. 1. Juli 1836 Nr . 7365 .
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§. 45 .

Die Standesbücher ſind fortlaufend zu paginiren , dies geſchieht durch den Standesbeamten ſelbſt .
. R. S . 41 u. H. V. v. 29 . Mai 1811 .

§. 46 .

Die Standesbücher der Juden ſind ganz auf dieſelbe Art , wie die der Chriſten zu halten , und in

deutſcher Sprache und zwar hat die Beurkundung am Tage des vorgenommenen Aktes , Geburtseinträge
8 Tage nach der Geburt zu geſchehen.

H. V. v. 29. Mai 1811 .

§. 47 .

Da die Legalität der Beurkundungen des bürgerlichen Standes aus den betr . Standesbüchern und
ihren Beilagen ſelbſt hervorgehen muß , die Standesbücher der Iſraeliten aber durch die Pfarrer geführt
werden , ſo iſt es nöthig , daß die Originalſcheine den Pfarrern von den Rabbinern zugeſtellt werden ,
dieſe dagegen von jenen zu ihrer Legitimation einen Gegenſchein erhalten .

M. d. J . v. 17. Auguſt 1832 Nr . 11,122 .

§. 48 .

Die Kirchenbücher und Duplikate ſind mit alphabetiſch geordneten Regiſtern zu verſehen , welche auf
den Abſchluß folgen .

M. d. J . v. 16. Dezember 1814 Nr . 1049 .

§. 49 .

Die Standesbücher ſind mit dem 31 . Dezember jeden Jahres abzuſchließen ; dieſer Abſchluß iſt die

Beurkundung , daß das Buch die Beurkundungen aller im Jahre einzutragenden Akte enthält ; er hat
demnach nach L. R . S . 42 in Buchſtaben , nicht in Ziffern zu geſchehen .

L. R. S . 43 . H. V. v. 29. Mai 1811 .

§. 50 .

Die Duplikate ſind im Januar an das betreffende Amt einzuſenden .
H. V. v. 29 . Mai 1811 .

§. 51 .

14 Tage vor Abgang von ſeiner Pfarrei hat der Pfarrer beide Exemplare an ' s Bezirksamt einzu⸗
ſenden , das ſie längſtens mit nächſtem Botentage mit ſeinen Bemerkungen und Verfügungen wieder

zurückſendet .
M. d. J . v. 16. Februar 1836 Nr . 1596 .

S. 52 .

Wenn Geburts⸗ und Sterbfälle noh in das abgeſchloſſene Jahr , Taufe und Beerdigung aber hin —
ter den Abſchluß fallen , ſo muß als Anhang ein Verzeichniß dieſer Fälle in das bezügliche Standesbuch
eingetragen werden , der Eintrag ſelbſt geſchieht in das Buch des folgenden Jahres .

M. d. J . v. 31 . Dezember 1842 Nr . 13,714 .

g

Nachträgliche Beurkundung und Eintragung von Taufen , Trauungen , Beerdigungen , die von dem
jeweiligen Nachfolger im Dienſt nicht ſelbſt vorgenommen worden ſind , kann nur in Form einer polizei⸗
lihen Berichtigung der Standesſcheine ( §. 9 des I . E. E. und L. R . S . 99 —101 ) fo bewirft werden ,
daß die Polizeibehörde nach Erhebung aller erforderlichen Notizen und Vernehmung der Betheiligten
ſowie der Zeugen entweder durch ſpezielle Verfügung ausſpricht , daß ein beſtimmter Eintrag zu ge⸗



ſchehen habe , auf welche Verfügung dann im Eintrag zu verweiſen iſt , oder daß die Polizeibehörde nach

gleichem vorgängigem Verfahren nachträglich den Eintrag des Standesbeamten beglaubigt .

J . M. v. 30 . Juli 1834 . ;
:

§. 54 .

Die Berichtigung der bürgerlichen Standesbücher geſchieht auf Anſuchen der Betheiligten auf

polizeilichem Wege .
5. 55 .

Die Koſten der Berichtigung der bürgerlichen Standesbücher trägt derjenige Standesbeamte , der

die Berichtigung durch nachläſſige Führung nöthig machte .
M. d. J . v. 16. Februar 1836 Nr . 1596 .

§. 56 .

Ein Geburts⸗ , Ehe - oder Todtenbuch kann niemals aus dem Grunde allein angefochten oder deſſen

Giltigkeit bezweifelt werden , daß etwa beim Eintrag des Falles eine Nachläſſigkeit des geordneten

Pfarrers als Beamten des bürgerlichen Standes oder ſeiner Stellvertreter und ſelbſt der Vikarien einge⸗

treten ſei , wenn dieſe Nachlaäſſigkeit nur von der Art iſt , daß durch ſolche weder das Weſentliche des

vorgenommenen Acts verändert noch deſſen Glaubwürdigkeit geſchwächt wird .

H. V. v. 14. Mai 1816 Rggbbl . p. 83 .

§. 57 .

Auszüge aus den Standesbuͤchern haben die Kraft öffentlicher Urkunden erſt durch Legaliſation von

Seiten des Amtes .

H. V. v. 29 . Mai 1811 .

M. d. J . A. 3 . B. 1835 p- 422 .

; ; §. 58 .

Für ſolche Auszüge , die in Frankreich gebraucht werden ſollen , iſt vorgeſchrieben :

1 ) Die Unterſchrift des ausſtellenden Pfarrers muß vom betreffenden Amte als ächt beurkundet ſein .
2 ) Die amtliche Legaliſation und Siegel müſſen vom großh . Miniſterium der auswärtigen Ange⸗

legenheiten

3 ) und letztere von der franzöſiſchen Geſandtſchaft am badiſchen Hofe beglaubigt ſein . Zu dem Ende

ſind alle derartigen Urkunden an das Expeditorat des Miniſteriums der auswärtigen Angelegen⸗

heiten mit einer kurzen Note einzuſenden , dieſes ſorgt für die Beglaubigung und Rückſendung.
Wegen der koſtſpieligen Verſendung wird empfohlen , ſolche Urkunden auf feines Papier und in

einem den Bedarf des Inhalts nicht überſteigenden Formate auszufertigen , natürlich ſo , daß für die

Beglaubigung Raum übrig bleibt .

Rggsbl . 1809 Nr . 8. 1816 Nr . 5. 1822 Nr . 13.

§. 59 .

Die Geburtseinträge müſſen enthalten :

1 ) Ort , Jahr , Tag , Stunde der Geburt und der Taufe .

2 ) Vorname und Geſchlecht des Kindes .

3 ) Vor⸗ und Geſchlechtsname , Gewerbe und Wohnort der Eltern

4 ) und der Zeugen ,

H. V. v. 29. Mai 1811 .

§. 60 .

Gänzlich unzeitige Geburten gehören nicht in ' s Kirchenbuch . eodl .



= mwm

§. 61 .

Todtgeborene Kinder können in ' s Geburtsbuch eingetragen werden , es muß aber , wenn es ge⸗
ſchieht , auf die Ziffer des Todtenbuchs verwieſen werden . eod .

§. 62 .

Ein Vater iſt nur anzuführen , wenn das Kind ehelich oder vom Vater oder Richter anerkannt iſt .
J . M. v. 26 . März 1852 Nr . 7338 .

§. 63 .

Die Standesbeamten ſind befugt , auch die der Aufnahme des Geburtsaktes nachgefolgte Anerken⸗

nung eines unehelichen Kindes in einem beſondern Acte im Geburtsbuch zu beurkunden .
M. d. J . v. 22. Juni 1838 Nr . 6404 .

§. 64 .

Bei Anerkennung unehelicher Kinder , welche in der Geburtsurkunde oder gemäß §. 63 erfolgt und
vor 2 Zeugen zu geſchehen hat , iſt die Unterſchrift des anerkennenden Vaters und der Zeugen in beiden

Exemplaren gleichzeitig beizufügen .
M. d. J . v. 16. Februar 1837 Nr . 1596 .

§. 65 .

Wo Anerkennungen oder Anwünſchungen unehelicher Kinder im Heirathsvertrag oder in einer andern

öffentlichen Urkunde geſchehen , hat die beurkundende Behörde denjenigen , der anerkennt oder anwünſcht ,
auf die Nothwendigkeit des Eintrags in die bürgerlichen Standesbücher gebührend aufmerkſam zu machen
und wenn er erklärt , daß er den Eintrag wünſche , zwei Ausfertigungen der Urkunde dem betr . Standes⸗
beamten unter dem Erſuchen um Eintragung in ' s Geburtsbuch zu überſenden .

J . M. v. 10. Auguſt 1838 Nr . 5253 .

§. 66 .

Anwünſchungen , wenn deren Eintrag innerhalb 3 Monaten nach Verkündung der polizeilichen
Verfügung , welche ſie geſtattet , unter Vorzeigung der Ausfertigung der Verfügung beim Pfarramte durch
Anſuchen eines Theils verlangt wird , ſind in ' s Geburtsbuch einzutragen . L. R. S. 359 .

§. 67 . `

Namensveränderungen ſind auf Betreiben der Betheiligten da einzutragen , wo die Geburtsurkunde

enthalten iſt .
H. V. v. 18. Januar 1838 Rggsbl . p. 59 .

§. 68 .

Aenderung des Vornamens wird vom Amte bewilligt und öffentlich angezeigt und dem Beamten
des bürgerlichen Standes Abſchrift der Anzeige zum Eintrag in ' s Geburtsbuch mitgetheilt .

J . M. v. 30 . Septbr . 1851 Nr . 9940 .

Anmerkungen zum Formular :

1) Die Anführung der Confeſſion der Eltern dürfte nur da erforderlich ſein , wo in einem Orte beide Con -
feſſionen pfarramtliche Berechtigung baben , um den Zweifel über die Competenz des eintragenden Beamten ſicher
zu ſtellen .

2 Die Angabe des Geiſtlichen , der den kirchlichen Aet vornahm , iſt nur erforderlich , wenn er nicht zugleich
der beurkundende Standesbeamte iſt .

3) Anführung und nähere Bezeichnung der Pathen hat einen rein kirchlichen Zweck und dürfte alſo das
Unterbleiben keine Zurechtweiſung von Seiten der weltlichen Obern zu gewärtigen haben .

4) Das Formular verlangt Angabe des Heimathsorts der Mutter . :
5) Sind die Zeugen nomh nicht ſelbſtſtändig , ſo iſt anzuführen , ob ſie volljährig find , und zugleich Name

und Stand des Vaters ; im Uebrigen ſind bei ihnen die im §. 59 angeführten Angaben unerläßlich .
6) Bei unehelichen Müttern ſollen deren Eltern angeführt werden .



7) Nachträgliche Vaterſchaftsanerkennungen werden unter fortlaufenden Ziffern eingetragen , aber an dem

Geburtseintrag in kurzer Note angedeutet .

8 ) Bei nachträglicher Anerkennung unehelicher Kinder iſt zu bemerken , ob der Anerkennende ledig oder ver⸗

heirathet iſt . L. R. S . 337 .

9 ) Die Anwünſchung eines unehelichen Kindes kann nur mittelſt Heirathsvertrags , alſo nicht vor dem

Pfarrer geſchehen . L. R. S . 345 a.

10 ) Sollen Kinder durch nachfolgende Heirath ehelich werden , ſo müſſen ſie vor der Heirath von beiden

Ehegatten anerkannt worden ſein oder im Ehebuchseintrag anerkannt werden ; auch bei letzterm hat die Erklärung

in Gegenwart zweier rechter Zeugen zu geſchehen . In beiden Fällen wird eine kurze Notiz dem Geburtseintrag

beigefügt und auf den Ehebuchseintrag verwieſen . L. R. S . 331 .

§. 69 .

Im Ehebuch iſt einzutragen :

1 ) Ort und Tag der Trauung ;

2 ) Vor⸗ und Geſchlechtsname , Gewerbe und Wohnort der Ehegatten ;

3 ) ebenſo der Eltern und wenn dieſe nicht mehr leben und die Verlobten unter Vormundſchaft ſtehen ,

der Pfleger ;

4 ) ebenſo zweier rechter Zeugen .
H. V. v. 29 . Mai 1811 .

§. 70 .

Ferner iſt Tag und Beſchluß⸗Nummer des amtlichen Trauſcheins einzutragen .
M. d. J . vom 21. März 1831 Nr . 3299 .

Mea

Trauungen außerhalb des Wohnorts der Verlobten find ins Ehebuch des Orts der geſchehenen

Trauungen einzutragen und dem Pfarrer des Wohnorts ein beglaubigter Auszug zum Eintrag in ' s

Ehebuch zu überſenden und von dieſem wörtlich einzutragen .
M. d. J . v. 21 . März 1831 .

S2

Eheſcheidungsurtheile ſind in ' s Ehebuch , um vollzugsreif zu werden , einzutragen und zwar auf An⸗

ſuchen desjenigen , der es erwirkt hat , oder bei Scheidung auf wechſelſeitige Einwilligung auf Anſuchen

beider Theile .

Im erſten Falle muß das Anſuchen innerhalb zweier Monate vom Tage der Rechtskraft des Urtheils

an geſchehen und der andere Theil zum Eintrag beigerufen werden . . RS . 264 .

Im zweiten Fall in den nächſten 20 Tagen von Eröffnung des Urtheils an . . R. S . 294 .

Späteren Geſuchen um Eintrag hat der Standesbeamte nicht zu entſprechen .

H. V. vom 13. Januar 1813 Rggsbl . pag . 14.

Anmerkung zum Formulare :

0 Das Formular verlangt Angabe der geſchehenen beiden Aufgebote nach L. R. S . 63, verbunden mit II .

E. E. 6. 8.

2) Angabe der Confeſſion der Ehegatten .

S . H. V. v. 8. Juni 1826 Rggbbl . Nr . 14.

3 ) Die Angabe , wenn die Ehegatten geboren ſind . Vrgl . L. R. S . 70 und 76 .

4) Die Angabe ob die Ehegatten vorher ſchon verheirathet waren und wer der frühere Ehegatte war z. B.

geſchiedene Ehefrau des und des , Wittwe des und des .

5) Nr . 3 des Formulars verlangt im Falle , daß die Trauung an einem Dritten d. h. an einem Orte , wo

teiner ber Ehegatten weder ſeinen allgemeinen Wohnſitz noch den Wohnfitz für die Heirath hat , ( . R. S . 74 ) voll⸗

zogen wurde , die ausdrückliche Erwähnung der hiezu erforderlichen vom Amt ertheilten Staatserlaubniß .

M. d. J . v. 21. März 1851 Nr . 3299 .
2



Todtenbuch .
Der Eintrag muß enthalten :

1 ) Ort , Tag , Stunde des Todes ;
2 ) der Beerdigung ;
3 ) Vorname , Geſchlechtsname , Gewerbe , Wohnort , Alter des Verſtorbenen ;
4 ) Name des verſtorbenen oder hinterlaſſenen Ehegatten .

H. V. vom 29 . Mai 1811 .

§. 74 .

Auch das Alter des Geſtorbenen iſt mit Buchſtaben anzugeben , nach Jahren , Monaten , Tagen
L. R. S . 42 .

J . M. vom 13. Juni 1834 Nr . 3439 .

§ . 75

Todtgeborene Kinder kommen in die Todtenliſte , nicht aber ganz unzeitige Geburten .
H. V. v. 29. Mai 1811 .

§. 76 .

Stirbt ein Einwohner außerhalb ſeines Wohnortes , ſo hat der Pfarrer des Sterbeorts dem des

Wohnorts einen beglaubigten Auszug aus dem Sterbebuch zum Eintrag in ' s dortige Sterbebuch zu
übermachen .

H. V. vom 29. Mai 1811 .

§. 77 .
Bei Todesfaͤllen verunglückter Perſonen , die niht begraben werden können , wird von dem Beamten ,

der die Unglücksfälle erhebt , der betr . Pfarrei die Urkunde zum Eintrag zugeſtellt .
Sonſt ſind Urſachen des Todes nicht einzutragen , es kann aber am Rande auf das vom Standes⸗

beamten nach Belieben zu haltende Notabilienbuch verwieſen werden .
H. V. v. 29. Mai 1811 .

J . M. v. 28. Februar 1810 Reggsbl . p. St .
E. . R. S . 85. H. Vg . v. 1803 Rggbl . Nr . 13 —15 .
Anmerkungen zum Formular :
1) Das Formular verlangt Angabe der Eltern des Verſtorbenen mit Vor - und Zunamen , Wohnort und

Gewerbe . . S 79 .

2) Dieß iſt unumgänglich nöthig bei Einträgen todtgeborner Kinder .

Anhang
I . Muſterformulare ,

herausgegeben durch Erlaß F. M. vom 1. Februar 1854 Nr . 1301 .

Die Einfuͤhrung von Muſterformularien fuͤr die Eintraͤge in die buͤrgerlichen
Standesbuͤcher betreffend .

j

( Nr . 1301 . ) Zur Beſeitigung verſchiedener Anſtände , welche ſich bei wiederholter Durchſicht der
mit Verfügung vom 30 . Juli 1852 , Nr . 7372 , veröffentlichten Muſterformularien zur Führung bürger⸗
licher Standesbücher vorgefunden haben , ſieht man ſich veranlaßt , eine revidirte Faſſung derſelben mit
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dem Anfügen zur öffentlichen Kenntniß zu bringen , daß die Beſtimmungen der landesherrlichen Ver⸗

ordnung vom 29 . Mai 1811 und der Dienſtweiſung großh . Miniſteriums des Innern vom Jahre 1816
neben dieſen Formularen fortbeſtehen , da durch dieſe nur eine größere Gleichförmigkeit in Führung der

gedachten Bücher bezweckt werden ſoll .

Geburtsbuch .

Nr . 1. Im Jahre eintauſend achthundert und zwei und fünfzig , den drei

und zwanzigſten Juni , Vormittags acht Uhr , wurde dahier geboren und am fünf

und zwanzigſten Juni gleichen Jahres , Vormittags 12 Uhr , durch den unterzeich —
neten ( Pfarrverweſer ) Pfarrer ( durch den Vikar des Unterzeichneten , Gottlieb

Benz ) getauft : Maximilian Joſeph , ehelicher Sohn des Johann
Maximilian Bauer , hieſigen Bürgers und Handelsmanns ( katholiſcher

Confeſſion ) und der Agatha , geb. Müller von Durlach evangeliſch⸗prote⸗

ſtantiſcher Confeſſion ) . Pathen ſind : Joſeph Frei , hieſiger Bürger und Gaſt⸗

wirth , und Antonie Magnus , ehelich ledige Tochter des hieſigen Bürgers

und Gerbermeiſters Franz Magnus . Zeugen : Der obengenannte Pathe

Joſeph Frei und Peter Weber , hieſiger Bürger und Meßner .

Karlsruhe , den 25 . Juni 1852 .

Theodor Moſer , Pfarrer ( Pfarrverweſer . )

Nr . 2. Im Jahr eintauſend achthundert zwei und fünfzig , den ſechs und

zwanzigſten Junt , Morgens 5 Uhr , wurde in dem Zinken Gunzenbach geboren ,

und Nachmittags 3 Uhr durch den unterzeichneten Pfarrer dahier getauft : Anna ,

uneheliche Tochter der ledigen Eliſabetha Schweizer von Gunzenbach , zur

hieſigen Gemeinde gehörig , eheliche Tochter des Chriſt oph Schweizer , Bür —

gers und Wagnermeiſters zu Gunzenbach , und der Martha , geb. Hummel .

Pathe : Wendelin Haug , hieſiger Bürger und Schuhmacher . Zeugen :

Georg Wirth , Bürger und Wagnermeiſter , und Franz Kaver Haug ,

Bürger und Bauer , beive von hier ,

Baden , den 26 , Juni 1852 .

Frei , Pfarrer ,

Nr . 3. Im Jahr eintauſend achthundert zwei und fünfzig , den achtzehnten

Juni , Nachmittags 5 Uhr , wurde dahier geboren , und am ſechs und zwanzigſten

deſſelben Monats , Nachmittags 6 Uhr , durch den unterzeichneten Pfarrer getauft :
Gregor Philipp , unehelicher Sohn ver ledigen Wilhelmine Krug , epes

lihen Tomter des hiefigen Bürgers und Taglöhners Philipp Krutz und der

Urſula , geb. Wand . Pathen ſind : der hieſige Bürger und Taglöhner

Gregor Apfel und Blaſius Winterer , lediger Schneidergeſelle von
Bruchſal .

Pag .
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23. Juni ,
Marimilian Joſeph

Bauer .

26. Juni ,
Anna Schweizer ,

unehlich ,

jetzt Hofmann .
Als Vater dieſes Kindes

þat fih laut Eintrag v.

1. Juli 1852 Conrad
Hofmann , led . Kutſcher

von hier , bekannt .

Baden , d. 1. Juli 1852

Carl Ehren ,

Pfarrverweſer .

18. Suni . :
Gregor Philipp Kruh ,

unehelich .
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NoSun

Vaterſchaftsanerken⸗

nung für
Anna Schweizer ,

jetzt Anna Hofmann .

2. Juli .

Todtgeborenes Knäblein
des

Carl Cheodor Weiß.

3. Juli .
Sara Sevi .

a M a

Ale Bater befannte fih in Gegenwart des unterzeichneten Pfarrers und
der untengenannten Taufzeugen , Gregor Kreuzer , lediger , volljähriger
Schloſſergeſelle von Obergrombach , gegenwärtig dahier , ehelicher Sohn des
Albert Kreuzer , Bürgers und Schloſſermeiſters zu Obergrombach , und der

Chriſtine , geb. Holz . Zeugen : Lazarus Zimmermann , Bürger und

Taglöhner , und Ambroſius Stempf , Bürger und Meßner , beide von hier .

Karlsruhe , den 26 . Juni 1852 .

Vorgeleſen , anerkannt und unterſchrieben .

Unterſchrift des Vaters : Anterſchrift der Zeugen :
Gregor Kreuzer . Lazarus Zimmermann .

Ambroſius Stempf .
Zur Beglaubigung :
Th . Moſer , Pfarrer .

Im Jahr eintauſend achthundert und zwei und fünfzig , den erſten Juli ,
erſcheint Conrad Hofmann , lediger Bürger und Kutſcher dahier , und bekennt vor
dem unterzeichneten Pfarrverweſer und den Zeugen Gottlieb Müller , Bürger
und Buchbinder , und Carl Spieß , Bürger und Schubmachermeiſter , beide von
hier , daß er der Vater des Kindes ſei , welches die ledige Eliſabetha Schweizer
von Gunzenbach am ſechs und zwanzigſten Juni dieſes Jahrs , Morgens 5 Uhr ,
geboren , und welches laut Taufbuch , S . 155 , den Namen Anna erhalten hat .

Vorgeleſen , anerkannt und unterſchrieben .

Baden , den 1. Juli 1852 .

Unterſchrift des Vaters : Unterſchrift der Zeugen :
Conrad Hofmann . Gottlieb Müller .

Carl Spieß .
Zur Beglaubigung :

Carl Ehren , Pfarrverweſer .

Nr . 4. Im Jahr eintauſend achthundert und zwei und fünfzig , den zweiten
Juli , frühe zwei Uhr , wurde dahier todtgeboren ein Knäblein . Eltern : Carl

Theodor Weiß , hieſiger Bürger und Goldarbeiter , und deſſen Ehefrau
Eliſabeth , geb. Wagner . Siehe Todtenbuch Nr . 150 .

Karlsruhe , den 2. Juli 1852 .
8 Gottlieb Benz , Pfarrverweſer .

Nr . 5. Im Jahre eintauſend achthundert und zwei und fünfzig , den dritten
Juli , Morgens acht Uhr , wurde dahier geboren ein Kind weiblichen Geſchlechts ,
welches den Namen Sara erhielt ; deſſen Eltern ſind : Abraham Repi ,
Handelsmann dahier , und deſſen Ehefrau Rachel , geb. Seligmann , beide

moſaiſcher Religion . Zeugen ſind : Veit Levinger und David Wormſer ,
Bürger und Handelsleute von hier .

í

Kippenheim , den 3. Juli 1852 .

Philipp Weiß , Pfarrverweſer .
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Ehebuch .

Nr . 1. Im Jahr eintauſend achthundert und zwei und fünfzig , den neun⸗

zehnten Mai , Vormittags 9 Uhr , wurde dahier nach Trauſchein des großh .
Stadtamts Karlsruhe vom 5. Mai 1852 , Nr . 10,508 , und nach ordnungsmäßi⸗

ger Proklamation vom 9. und 16 . Mai d. J . durch den unterzeichneten Pfarrer

( Pfarrverweſer ) getraut : Wilhelm Chriſtian Luze , Bürger und Buh -

händler dahier , katholiſcher Confeſſion , geboren den 25 . Januar 1820 , ehelich

lediger Sohn des Verſtorbenen Bürgers und Kaufmanns Theodor Luze von

Säckingen und deſſen gleichfalls verſtorbenen Ehefrau Sophie , geb. Kutter ,
und Joſephine Louiſe Schmidt , evangeliſcheproteſtantiſcher Confeſſion , ge⸗

boren den 15 . Mai 1830 , ehelich ledige Tochter des hieſigen Bürgers und Buh -

händlers Carl Leopold Schmidt und deſſen verſtorbenen Ehefrau Eulalie ,

geborene Müller . Zeugen waren : Hermann Weiß , hieſiger Bürger und

Kunſthändler , und Franz Kurz , Bürger und praktiſcher Arzt in Säckingen .

Karlsruhe , den 19 . Mai 1852 .

Moſer , Stadtpfarrer .

Nr . 2. Im Jahr eintauſend acht hundert und zwei und fünfzig , den ſechs⸗

zehnten Juni , Vormittags 8 Uhr , wurden dahier , nach Trauſchein großh . Stadt -

amts Karlsruhe vom 3. Mai 1852 , Nr . 8600 , und nach ordnungsmäßiger Pro⸗
klamation vom 6. und 13 . Juni d. J . durch den unterzeichneten Pfarrverweſer

getraut : Eduard Lehne , katholiſcher Confeſſion , geboren den 5. Dezember

1822 , Bürger und Schreinermeiſter dahier , ehelicher lediger Sohn des verſtor⸗
benen Bürgers und Schreinermeiſters Philipp Lehne dahier , und deſſen gleich⸗
falls verſtorbenen Ehefrau Caroline , geb. Witz , — und Margaretha Muth ,

katholiſcher Confeſſion , geboren den 5. Auguſt 1832 , eheliche ledige Tochter des

hieſigen Bürgers und Hutmachermeiſters Michael Muth und deſſen verſtorbenen

Ehefrau Marianne , geb. Hoh . Zeugen waren : Joſeph Hirth , hieſiger Bür⸗

ger und Schreinermeiſter , und Moriz Halter , Bürger und Hutwmachermeiſter
in Durlach .

Unmittelbar vor der Trauung erklärten die Eheleute vor dem unterzeichneten
Pfarrer und den obengenannten Zeugen , daß ſie das Kind , welches die Margaretha
Muth am 18 . September 1851 , Vormittags ſieben Uhr , im ledigen Stande

dahier geboren und welches , laut Taufbuch Seite 200 , den Namen Friderike er⸗

Halten hat , als ihr eheliches Kind auerkennen .

Vorgeleſen , anerkannt und unterſchrieben .

Anterſchrift der Eltern : Unterſchrift der Zeugen :
Eduard Lehne . Joſeph Hirth .

Margaretha Muth . Moriz Halter .

Karlsruhe , den ſechszehnten Juni achtzehn hundert zwei und fünfzig .

G. Benz , Pfarrverweſer .
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19. Mai ,

Wilhelm Chriſtian Luze

und Joſephine Luiſe

Schmidt .

16. Juni .

Eduard Lehne und

Margaretha Muth .



18 . Juni .

sran Jofeph Brunn

und Jofephine Watt .
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24. Juni .

Johann Metar

2. Juli .

Todtgeborenes Knäblein
des Carl Theodor Weiß.

S

Nr . 3. Im Jahre eintauſend achthundert und zwei und fünfzig , den acht⸗
zehnten Juni , Vormittags eilf Uhr , wurden dahier , nach Trauſchein und beſon —

derer Ermächtigung des Großh . Bezirksamts Baden , d. d. Baden , den 12 . Mai

1852 , Nr . 8502 , nach ordnungsmäßiger Proklamation in Baden vom 6. und 13 .

Juni d. J . durch den unterzeichneten Pfarrer getraut : Franz Joſeph Brunn ,

geboren den 5. Auguſt 1818 , praktiſcher Arzt zu Baden , lediger ehelicher Sohn

des verſtorbenen Bürgers und Kaufmanns Anton Brunn zu Lahr und deſſen

gleichfalls verſtorbenen Ehefrau Johanna , geborene Walz , katholiſcher Confeſſion
—und Joſephine Watt , geboren den 29 . Dezember 1828 , ehelich ledige Tochter
des Bürgers und Bierbrauermeiſters Philipp Watt in Baden und deſſen Ehe⸗
frau Wilhelmine , geb. Fiſcher , evangeliſch - proteſtantiſcher Confeſſion . Zeugen
waren : Mathias Volk , hieſiger Bürger und Gaſtwirth , und UPN Rah ,

Bürger und Kaufmann zu Raben,
Karlsruhe , den 18 . uni 1852 .

Theodor Moſer , Stadtpfarrer .

Todtenbuch .

Nr . 1. Im Jahr eintauſend achthundert und zwei und fünfzig , den vier

und zwanzigſten Juni , früh drei Uhr , ſtarb dahier und wurde den ſechs und

zwanzigſten deſſelben Monats , Morgens acht Uhr , durch den unterzeichneten

Pfarrer beerdigt : Johann Neckar , zwei und ſechzig Jahre , drei Monate , zwei

Tage alt , ehelicher Sohn des verſtorbenen Bürgers und Maurers Joſeph Neckar ,

von Freiburg im Breisgau , und deſſen gleichfalls verſtorbenen Ehefrau , Katharina ,

geborenen Müller , þiefiger Bürger und Tüncher , Wittwer der Eva Gatt

von hier . Zeugen : Die hieſigen Bürger Ignaz Heg , Leihenfhaner , und Wil -

helm Linder , Todtengräber .
Karlsruhe , den 26 . Juni 1852 .

Theodor Moſer , Stadtpfarer .

Nr . 2. Im Jahr eintauſend achthundert und zwei und fünfzig , den zweiten

Juli , früh zwei Uhr , wurde dahier ein Knäblein todtgeboren und am 4. deſſelben

Monats , Vormittags 8 Uhr , beerdigt . Eltern : Carl Theodor Weiß , hieſiger

Bürger und Goldarbeiter , und deffen Ehefrau Eliſabetha , geb. Wagner . Zeugen :

Gruft Abel , hieſiger Bürger und Schreinermeiſter , und Carl Ritter , hieſiger

Bürger und Bierbrauer . Siehe Geburtsbuch Nr . 5.

Karlsruhe , den 30 . Juli 1852 .

Gottlieb Benz , Pfarrverweſer .

Karlsruhe , den 1. Februar 1854 .

Juſtiz⸗Miniſterium .
Wechmar . vdt , Courtin .
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U . Formular eines Ehebuchregiſters .

Regiſter
der im Jahre 1852 Getrauten .

A:

1) Brunn , Franz Joſeph mit Joſephine Watt .

2 ) Lehne , Eduard mit Margaretha Muth .
3 ) Luze, Wilhelm Chriſtian mit Joſephine Luiſe Schmidt .

B.

1 ) Muth , Margaretha mit Couard Lehne ,
2 ) Schmidt , Joſephine Luiſe mit Wilhelm Chriſtian Luze.
3 ) Watt , Joſephine mit Franz Joſeph Brunn ,

- eesei DOl t E a

Druck der Alb . Willibald ' ſchen Hofbuchdruckerei .
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